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RS UVS Kärnten 1996/05/06 KUVS-
459/1/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.05.1996

Rechtssatz

Der Vorhalt, den PKW ohne Kennzeichen auf ö1entlichem Gut abgestellt und somit das ö1entliche Gut zu

verkehrsfremden Zwecken benutzt zu haben, ist kein verfolgungsverjährungsunterbrechender Vorhalt an den

Beschuldigten, weil nicht jedes ö1entliche Gut als Straße im Sinne des § 2 Abs 1 Z 1 StVO zu quali=zieren ist und

demnach ein solcher verwaltungsstrafrechtlicher Vorwurf in Ansehung des § 99 Abs 3 lit d StVO nicht

tatbestandsbegründend ist (Einstellung des Verfahrens).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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